
Pflegende Angehörige haben 
den Fachleuten viel zu sagen
Der größte Teil der pflegenden Angehörigen ist über 55 Jahre alt. Viele sind schon in Rente

und selbst gesundheitlich beeinträchtigt. Die meisten wünschen sich psychosoziale Beglei-

tung, niederschwellige entlastende Angebote oder die Möglichkeit einer kurzen Auszeit. 

dem beruflichen Leben, den Familien-
strukturen und Beziehungen. Menschen
sind vielfältig in ihren Persönlichkeiten
und besitzen unterschiedliche Fähigkeiten
im Umgang mit Anforderungen und Pro-
blemen.

Wichtig ist die Art der 
Beziehung 
Viele Faktoren haben Einfluss auf das
Gelingen oder Misslingen einer familiären
Pflege. Es macht einen Unterschied, ob ich
meinen Ehepartner pflege, mein Kind oder
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PFLEGENDE ANGEHÖRIGE – wer
sind sie und was zeichnet sie aus? Welche
Situationen meistern sie und wie können
sie von Gesellschaft und Politik unterstützt
werden? Diesen Fragen stellen wir uns seit
2008, zwei Beraterinnen der Caritas aus
zwei verschiedenen Gebieten – der Groß-
stadt Frankfurt am Main und einer Region
mit sechs kleinen Gemeinden im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald bei Frei-
burg im Breisgau. Beide arbeiten wir mit
pflegenden Angehörigen in dem Projekt
des Deutschen Caritasverbandes „Interes-
senselbstvertretung pflegender Angehöri-
ger“ zusammen und legen aufgrund unse-
rer Erfahrungen Wert auf respektvolle
Zusammenarbeit mit Angehörigen auf
Augenhöhe.1

Wer aber sind nun „die“ pflegenden
Angehörigen? Was unterscheidet sie und
was ist ihnen gemeinsam? Zunächst
 einmal sind es all die Menschen, welche die
Sorge und Verantwortung für einen Pflege-
beziehungsweise Hilfebedürftigen über-
nehmen, ob in verwandtschaftlicher,
freundschaftlicher oder auch nachbar-
schaftlicher Beziehung, sogenannte „Zu -
gehörige“. Sie leisten also nicht „nur“ Kör-
perpflege; sie kümmern sich um den
Alltag, notwendige Formalien, soziale
Beziehungen, Arztbesuche etc. Sie bemü-
hen sich um das Wohlbefinden des zu Pfle-
genden.

Jede Pflegesituation stellt eine indivi-
duelle und zusätzliche Anforderung an
Angehörige und kann zur Belastung wer-
den. Die Art der Belastung ist abhängig
von ihren jeweiligen Lebenssituationen,
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meine Eltern/Schwiegereltern oder mei-
ne(n) Freund(in). Neben der Motivation
zu pflegen ist die Art der Beziehung zum
Pflegebedürftigen ausschlaggebend. Auch
Dauer und Schwere der Pflegebedürftig-
keit sind wichtige Unterscheidungsmerk-
male. An gehörige von Menschen mit
Demenz fühlen sich aufgrund der man-
gelnden Kommunikationsfähigkeit belas-
teter als Angehörige, die einen ausschließ-
lich körperlich Erkrankten versorgen.
Selbstverständlich hat auch das Alter der
pflegenden Angehörigen Auswirkungen

Bild: kathbild.at/Rupprecht
Pflegende Angehörige sind rund um die Uhr
stark gefordert.
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Aber wie können sie in ihren jeweiligen
Situationen angemessen begleitet und
unterstützt werden, wenn die meisten mit
der Pflege in der Familie oft bis an ihre
Grenzen gefordert sind?

Welche Unterstützung 
brauchen Angehörige?
In unseren Gesprächen mit Angehörigen
wurde deutlich, dass fachbezogene Infor-
mationen und psychosoziale Beratung und
Begleitung einen großen Stellenwert für
sie besitzen. Die Besprechung der Lebens-
und Pflegesituation, der psychischen
Belastungen, die Reflexion von Pflegebe-
ziehungen ist oft der Weg zur Annahme
von Unterstützung. 

Vor allem niedrigschwellige Angebote,
wie zugehende Pflegeberatungen oder
Unterstützung durch das „Netzwerk pfle-
geBegleiter“, werden als hilfreich empfun-
den. Auch Angebote wie zum Beispiel
Gesprächskreise, Selbsthilfegruppen oder
Mitwirkung bei Interessenvertretungen
stärken das Selbsthilfepotenzial. Der Aus-
tausch Gleichbetroffener macht es leich-
ter, die eigene Situation zu reflektieren
und Hilfen anzunehmen.

Der Einsatz eines ambulanten Pflege-
dienstes zu Hause ist oft erst die zweite
Option und zwar dann, wenn Angehörige
aufgrund ihrer eigenen gesundheitlichen
Beeinträchtigung  oder längerer Abwesen-
heit während des Tages (zum Beispiel
durch eine Berufstätigkeit) auf professio-
nelle Unterstützung angewiesen sind. 

Im Bereich der Vereinbarkeit von Pfle-
ge und Beruf wünschen sich Angehörige,
dass die Entwicklungen der letzten Jahre
im Bereich der Kinderbetreuung Maßstab
sein sollen beim Ausbau von Angeboten
für Pflegebedürftige. Die aktuellen Ange-
bote lassen jedoch oft zu wünschen übrig.2 

So erwarten Angehörige beispielsweise
Tagesbetreuungsangebote, die die Arbeits-
zeiten berufstätiger Angehöriger berück-
sichtigen. Stundenweise Betreuungsange-
bote sind in vielen Fällen nicht mehr
ausreichend. Ein weiterer Bedarf ist das
Vorhalten von Kurzzeitpflegeplätzen, um
notwendige Auszeiten für Angehörige zu

auf die Pflegesituation. Laut der Studie
„Möglichkeiten und Grenzen selbständi-
ger Lebensführung“ (sogenannte MuG
III) aus dem Jahre 2005 von Ulrich Schnee-
kloth (TNS Infratest Sozialforschung,
München) und Hans-Werner Wahl (Deut-
sches Zentrum für Altersforschung, Hei-
delberg) sind 60 Prozent der Angehörigen
im Alter von über 55 Lebensjahren. 33 Pro-
zent pflegen im Rentenalter selbst mit
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Diese Ausgangslagen haben Auswirkun-
gen auf die Bedürfnisse von Angehörigen. 

Sie sind kompetent und 
haben Pflegeerfahrung
Allen gemeinsam ist, dass sie selten an
Entscheidungsprozessen von Diensten
und Einrichtungen oder von Pflegeplanern
beteiligt beziehungsweise gehört und zur
Mitsprache eingeladen werden.

Dabei besitzen Angehörige enorme
Erfahrungen und Kompetenzen und haben
den „Fachleuten“ viel zu sagen. Ihre Sach-
kenntnisse werden aber meist nicht wahr-
genommen oder wertgeschätzt. Beruflich
Pflegende neigen dazu, den Angehörigen
sagen zu müssen, was zu tun sei oder wie sie
sich verhalten sollten. Unsere Erfahrungen
in der Zusammenarbeit mit Angehörigen
haben unsere Sichtweise auf diese Frauen
und Männer verändert. Sie können auf-
grund ihrer oft jahrelangen Erfahrungen in
der Versorgung und der Auseinanderset-
zung mit der Pflege genau benennen, wie
und welche Pflegemaßnahmen Sinn
machen und welche Notwendigkeiten
bestehen. Die Pflege hat sie zu Experten,
auch in eigener Sache, gemacht.

ermöglichen. Auch werden Krankenhaus-
aufenthalte immer kürzer, eine gute Ver-
sorgung daheim ist oft nicht schnell genug
zu organisieren, so dass Kurzzeitpflege
dringend notwendig ist, um Pflegebedürf-
tige gut zu versorgen und Angehörige zu
entlasten.

Was können Gesellschaft
und Politik verändern?
Aufgrund unserer Erfahrungen bei der
Begleitung von Familien ist Pflege dann
gut leistbar, wenn sie auf mehrere Schul-
tern verteilt wird. Optimal ist es, wenn
innerhalb der Familie Aufgaben und
Zuständigkeiten nach Interesse, Fähigkei-
ten und Zeitressourcen übernommen wer-
den können. Angehörige sollten den Mut
haben, soziale Unterstützung in der Fami-
lie, aber auch bei Freunden und Nachbarn
„einzufordern“. 

Sie brauchen das Angebot der umfas-
senden Beratung über Pflege und Hilfen
im Alter und zwar wohnortnah. Oft gibt es
keine Beratungsstellen. Bestehende Stel-
len sind aufgrund fehlender Finanzierun-
gen in ihrer Existenz gefährdet. Die neu
eingerichteten Pflegestützpunkte sind je
nach Bundesland in unterschiedlicher
Anzahl vorhanden; die wenigsten sind
wohnortnah beziehungsweise in manchen
Regionen überhaupt nicht eingerichtet
worden. Hier ist politischer Wille gefor-
dert, geeignete Beratungsstellen einzurich-
ten und zu finanzieren sowie vorhandene
Angebote zu stützen.

Es bedarf weiterer Korrekturen in der
Pflegeversicherung (SGB XI). Angehörige
kritisieren zum Beispiel, dass die Bemes-
sung der Pflegebedürftigkeit zu stark an
den Fähigkeiten im körperlichen Bereich
orientiert ist. Mit einem neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff will der Gesetzgeber
dies ändern. Maßstab für die Feststellung
des Pflegebedarfs soll der Grad der Selbst-
ständigkeit und Umfang an personeller
Unterstützung sein und nicht die bisherige
Beschränkung auf nur bestimmte, körper-
bezogene Verrichtungen.3 Angehörige
warten auf die zügige Umsetzung durch
diese Initiative. Ò

„Jede Pflegesituation
kann zur Belastung 

werden“
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bis gar nicht in Betracht gezogen. Abgese-
hen von dem bürokratischen Aufwand
können sich viele Beschäftige den teilwei-
sen oder kompletten Ausstieg aus der
Erwerbstätigkeit nicht leisten.

Aber Angehörige erleben Pflege und
Sorge um einen pflegebedürftigen Ange-
hörigen keinesfalls nur allein als Einschrän-
kung oder gar Katastrophe. Angehörige,
die unter geeigneten Rahmenbedingungen
die Chance und die Zeit der Begleitung
ihres pflegebedürftigen Angehörigen hat-
ten, sind – rückschauend – dankbar um die-
sen Lebensabschnitt. Sie haben zahlreiche
neue Kompetenzen gewonnen, neue sozia-
le Netzwerke aufgebaut, ein anderes
Selbstbewusstsein entwickelt, und ihre
Sichtweise auf ihr eigenes Leben hat sich
verändert.5
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Durch das Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz (PNG) ist für die viele Menschen
mit Demenz eine deutliche Verbesserung
erreicht worden, geblieben ist aber die
Festlegung einer zu knapp bemessenen
Zeiteinheit für die Verrichtung der Pflege-
tätigkeit. Ein Angehöriger, der oftmals
rund um die Uhr an sieben Tagen in der
Woche verantwortlich pflegt, ist verärgert,
wenn bei ihm der Pflegeaufwand dann
lediglich mit 10,5 Wochenstunden in der
Pflegestufe1 festgestellt wird. 

Eine bessere Absicherung
für das Alter ist nötig
Die ausreichende Anerkennung der Pfle-
geleistung in einer Rentenabsicherung ist
dringend notwendig. Gudrun Born, selbst
ehemals pflegende Angehörige, hat detail-
liert zusammengestellt, mit welchen gerin-
gen Leistungen, wenn überhaupt, Angehö-
rige abgesichert sind.4 

Mit dem Pflegezeitgesetz wurde ein
Rechtsanspruch auf zehntägige bezie-
hungsweise sechsmonatige Freistellung
von der Arbeit eingeführt, und mit dem
Familienpflegezeitgesetz können Beschäf-
tigte ihre Tätigkeit für einen Zeitraum von
bis zu zwei Jahren reduzieren, wenn das
Unternehmen dieses Instrument zur Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf eingerich-
tet hat. Beide Möglichkeiten werden ver-
ständlicherweise von Angehörigen wenig
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Hi Peter, Michael und Emma!

MODERNOFFICE

So locker wie in der Überschrift sieht in der Regel keine Anrede

einer geschäftlichen Korrespondenz aus. Zum einen sollten Sie

das Ausrufezeichen nur als Ausdruck großer Freude in Ausnah-

mefällen einsetzen. Zum anderen stellt sich häufig die Frage,

wie bei einer Anrede von mehreren Personen vorzugehen ist. 

Sie können mehrere Personen sowohl in einer als auch in zwei

Zeilen anreden. Bei kurzen Namen empfiehlt es sich, die Namen

in eine Zeile zu schreiben: 

„Sehr geehrte Frau Dr. Müller, sehr geehrter Herr Vogel,“ 

Wenn Ihnen diese Zeile zu lang erscheint – vor allem bei Dop-

pelnamen reicht der Platz manchmal gar nicht aus –, schreiben

Sie die Anrede in zwei Zeilen, Beispiel: 

„Sehr geehrte Frau Butterblume-Erdmann,

sehr geehrter Herr Müller-Apfelbaum,“ 

Aber was ist zu tun, wenn Sie drei Personen gleichzeitig anre-

den müssen? Schreiben Sie in solchen Fällen drei Briefe, jeder

Person ihren eigenen. Unterhalb des Briefes sollten Sie eine 

Erwähnung der jeweils anderen Adressat(inn)en vornehmen:

„Michael Maier und Emma Richter haben diesen Brief ebenfalls

erhalten.“ Birgit Winterhalter


